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1. Anlass, Ziel und Zweck der Planung

Die Gemeinde Kronau umfasst rund 6.000 Einwohner (Stand 2023, Statistisches Landesamt) und
befindet sich im Nordwesten Baden-Württembergs, zentral zwischen den Ballungszentren Mann-
heim/Heidelberg und Karlsruhe.

Mit dieser Lage in Kombination mit einem direkten Autobahnanschluss bildet Kronau einen at-
traktiven Wohnort. Dies spiegelt sich auch im kontinuierlichen Wachstum der Bevölkerungszah-
len sowie in den statistischen Vorausberechnungen wider.

Um der ständig wachsenden Bevölkerung ausreichend und qualitativen Wohnraum zu garantie-
ren und gleichzeitig einen schonenden Umgang mit Grund und Boden zu berücksichtigen, zielt
die Gemeinde auf die Nutzung und den Ausbau von innerörtlichen Potenzialen ab. Neben Baulü-
cken und brachliegenden Flächen bietet sich auch die vertikale Nachverdichtung, beispielsweise
in Form von Aufstockungen, an.

Ein potenzieller Nachverdichtungsbereich befindet sich zentral in der Gutenbergstraße, dem
Straßenabschnitt zwischen der Benz- und Kreuzstraße, im Süden des Siedlungsgebiets von
Kronau. Für diesen Bereich wurde im Rahmen der 14. Änderung des Bebauungsplans „Obere
Schelmenäcker“ maximal 1 Vollgeschoss festgesetzt. Diese Festsetzung aus dem Jahr 1985 ist
aus heutiger Sicht nicht mehr zeitgemäß, da sie eine weitere Nachverdichtung in diesem Bereich
einschränkt und zusätzlichen qualitativen Wohnraum verwehrt. Zusätzlich wurde in diesem Be-
reich eine zurückversetzte Baulinie festgesetzt. Die dadurch entstandene Bauflucht stimmt aller-
dings nicht mit der östlich sowie auch westlich vorhandenen Bauflucht überein. Eine Anpassung
an dieser Stelle wird deshalb ebenfalls angestrebt. Gleichzeitig werden die Baufenster auch nach
Süden erweitert, um hier flexibler Um-, An- oder Neubauten umsetzen zu können.

Die Aufstellung und Änderung eines Bebauungsplanes muss für eine städtebauliche Entwicklung
und Ordnung nach § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich sein. Mit der Bebauungsplan-Änderung soll zum
einen ein planungsrechtlicher Rahmen gesetzt werden. Zum anderen soll eine geordnete, städ-
tebauliche Entwicklung gewährleistet werden, die der städtebaulichen Gesamtkonzeption der
Gemeinde entspricht und den Anforderungen an die örtlichen Gegebenheiten genügt.

Im vorliegenden Fall ergibt sich das Planungserfordernis aus der Förderung vertikaler und hori-
zontaler Nachverdichtung im Siedlungsgebiet, um für die wachsende Bevölkerung mehr Wohn-
raum zu ermöglichen sowie der Schaffung einer einheitlichen Bauflucht in der Gutenbergstraße.
So kann insbesondere dem übergeordneten Ziel der Innen- vor Außenentwicklung gefolgt und ein
einheitliches Straßenbild erzielt werden.

Für den Geltungsbereich werden deshalb lediglich die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse, die
Geschossflächenzahl, die überbaubare Grundstücksfläche und die sich aus der artenschutz-
rechtlichen Prüfung ergebenen Maßnahmen für Schutz, Pflege und Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft geändert bzw.  ergänzt. Alle weiteren Festsetzungen bleiben bestehen.
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Die Änderung des Bebauungsplans wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB als Be-
bauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt, da es sich hier um eine horizontale und vertikale
Nachverdichtung handelt.

Ziel und Zweck der 21. Änderung des Bebauungsplans „Obere Schelmenäcker“ ist es, die Voraus-
setzungen für eine maßvolle Nachverdichtung in bereits bebauter Ortslage zu ermöglichen und
so weiterer Ausweitung von Wohnraum in den Außenbereich entgegenzuwirken.

2. Planungsgebiet

2.1. Lage, Abgrenzung, Größe des Geltungsbereichs

Das Plangebiet liegt im südlichen Teil des Siedlungsgebiets der Gemeinde Kronau und grenzt an
die Gutenbergstraße, die Benzstraße und die Kreuzstraße. Der Geltungsbereich sowie die Nach-
barschaft sind von Wohnbebauung geprägt. Das Plangebiet befindet sich im Innenbereich der
Gemeinde. Die L555 verläuft etwa 150 m südlich und trennt das Wohngebiet und das Gewerbe-
gebiet der Gemeinde voneinander.

Abb. 1: Lage des Geltungsbereiches.
(Quelle: OpenStreetMap 2025)

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches umfasst die Flurstücke Nr. 5904, 5905, 5906, 5907, 5908,
5909 in der Gemarkung Kronau mit einer Fläche von ca. 0,46 ha.
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Abb. 2: Geltungsbereich im Katasterausschnitt.
(Quelle: Zielbauer & Heiler, 2025)

2.2. Städtebauliche Bestandsaufnahme

Das Plangebiet befindet sich inmitten eines Siedlungsgebiets mit Wohngebäuden und Gärten. In
der näheren Umgebung befinden sich zwei Spielplätze und vereinzelt Dienstleistungsbetriebe,
wie beispielsweise ein Pflegedienst, ein Ingenieurbüro und ein Kosmetikgeschäft. In etwa 150 m
Entfernung verläuft die L555. Weiter südlich folgt ein Gewerbegebiet mit Industriebetrieben,
Dienstleistern und einem großen Kieswerk am Reimoldsee. Aufgrund der Entfernung und der
Trennung durch die L555 kann eine negative Auswirkung durch das Gewerbegebiet auf die Wohn-
bebauung ausgeschlossen werden.

Im Plangebiet liegt eine Überdeckung aus den quartären Lockergesteinseinheiten "Holozäne Alt-
wasserablagerung", "Hochflutsand" und "Mannheim-Formation" vor. Darüber hinaus ist die Fest-
gesteinseinheit "Tertiär" im Untergrund zu erwarten.

Das Plangebiet ist über die Gutenberg-, Benz- und Kreuzstraße an das lokale Straßennetz ange-
schlossen. Die Gemeinde Kronau ist überörtlich über die L555 direkt mit der großen Kreisstadt
Waghäusel, verbunden. Über die L555 besteht zudem Anschluss an die Autobahn A5, über die
die Städte Karlsruhe und Mannheim sowie Heidelberg in 20 bis 30 min Fahrzeit erreichbar sind.
Die nächste Bahnhaltestelle „Bad Schönborn-Kronau“ befindet sich am westlichen Rand des be-
nachbarten Bad Mingolsheims und ist, ausgehend vom Plangebiet, mit dem Auto und dem Fahr-
rad in unter 10 min erreichbar. Von dort fahren die S3, der RE73 und der RE71 mit den Zielen
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Karlsruhe, Heidelberg, Germersheim und Mühlacker. Die Gemeinde verfügt über vier Bushalte-
stellen „Kronau Mozartstraße“, „Kronau Ortsmitte“, „Kronau Bahnhofstraße“ und „Kronau Ge-
werbegebiet Heidig“. „Kronau Ortsmitte“ ist mit einem Fußweg von etwa 10 min, die dem Plange-
biet am nächsten gelegene Bushaltestelle. Hier fährt die Linie 131 stündlich zwischen Kronau und
Bruchsal, die 133 an Schultagen zwischen Kronau und Östringen, und die 191 stündlich zwischen
Mingolsheim und Rheinsheim. Somit ist das Plangebiet sowohl an das Schienen- als auch an das
Straßennetz gut angeschlossen.

Entlang der Erschließungsstraßen befinden sich alle erforderlichen Leitungen und Kanäle. Der
Geltungsbereich ist an die vorhandene Mischkanalisation angeschlossen. Somit ist die ver- und
entsorgungstechnische Erschließung ebenfalls gesichert.

2.3. Planungskonzept

Innerhalb des Geltungsbereichs besteht die Anfrage zum Bau weiterer Gebäude. Eine Nachver-
dichtung im Innenbereich wird grundsätzlich befürwortet. Bei näherer Betrachtung der planungs-
rechtlichen Vorgaben aus dem Bebauungsplan „Obere Schelmenäcker“ wurde jedoch festge-
stellt, dass ein Anpassungsbedarf für verschiedene Festsetzungen besteht, um eine effektive
Ausnutzung der Flächen und eine zeitgemäße Bauweise zu ermöglichen.

Aus diesem Grund wird mit der 21. Änderung des Bebauungsplans „Obere Schelmenäcker“ die
Anzahl der zulässigen Vollgeschosse von 1 auf 2 erhöht und die Geschossflächenzahl entspre-
chend angepasst. Zusätzlich wird die Baulinie auf die Höhe der benachbarten Grundstücke in der
Gutenbergstraße verschoben und zu einer Baugrenze umgewandelt sowie die bestehenden Bau-
grenzen im rückwärtigen Bereich vergrößert, um eine weitere Nachverdichtung zu ermöglichen.

Nicht geänderte Festsetzungen bleiben unverändert bestehen und gelten weiterhin vollumfäng-
lich. Im Planteil wurde zur Klarstellung die gesamte geltende Nutzungsschablone aufgenommen.
Zusätzlich ist zu beachten, dass für die nicht geänderten Festsetzungen die Rechtsgrundlagen
aus dem Jahr 1985 gelten. Nur für die geänderten Festsetzungen gelten aktualisierte Rechts-
grundlagen.

3. Übergeordnete Vorgaben

3.1. Raumordnung

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Diese Ziele
sind im Landesentwicklungsplan und im Regionalplan festgesetzt.
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3.1.1 Landesplanung

Abb. 3: Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsplan.
(Quelle: Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, 2002)

Die Gemeinde Kronau liegt nach dem Landesentwicklungsplan des Wirtschaftsministeriums Ba-
den-Württemberg, aus dem Jahr 2002, in der Randzone um den Verdichtungsraum Karls-
ruhe/Pforzheim.

Die Randzonen sollen so gestaltet werden, dass eine Zersiedelung der Landschaft sowie Beein-
trächtigungen der Wohn- und Umweltqualität vermieden werden. Gleichzeitig sind Freiräume
und ihre Funktionen zu sichern, Entlastungsaufgaben für Verdichtungsräume zu übernehmen
und Entwicklungsimpulse in den ländlichen Raum zu vermitteln.

Die 21. Änderung des Bebauungsplans „Obere Schelmenäcker“ steht diesen Vorgaben nicht ent-
gegen.
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3.1.2 Regionalplanung

Abb. 4: Ausschnitt aus dem Regionalplan.
(Quelle: Verband Region Karlsruhe, 2025)

Im aktuellen Regionalplan des Verbands Region Karlsruhe liegt der Geltungsbereich in einem Ge-
biet, das als Siedlungsfläche, Bestand ausgewiesen ist.

Diese Vorgaben des Regionalplanes stehen der 21. Änderung des Bebauungsplans „Obere Schel-
menäcker“ nicht entgegen.
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3.2. Flächennutzungsplan

Abb. 5: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan.
(Quelle: Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Bad Schönborn-Kronau, 2004)

Der wirksame Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Schönborn-
Kronau stellt im Geltungsbereich Wohnbauflächen Bestand dar.

Die Vorgaben des Flächennutzungsplans stehen der Änderung des Bebauungsplans nicht entge-
gen.

3.3. Bestehendes Baurecht

Für den Geltungsbereich dieser Änderung gilt aktuell die 14. Änderung des Bebauungsplans
„Obere Schelmenäcker“, in Kraft getreten am 01.04.1985. Die 15. – 20. Änderung des Bebauungs-
plans „Obere Schelmenäcker“ beziehen sich nicht auf diesen Geltungsbereich und werden im
Folgenden nicht näher beschrieben.

Die 14. Änderung setzt für das Plangebiet ein reines Wohngebiet in offener Bauweise fest. Die
Zahl der Vollgeschosse darf maximal 1 betragen. Die Baulinie verläuft in einem Abstand von 10
Metern im nördlichen Bereich. Die restlichen Seiten der überbaubaren Grundstücksfläche wer-
den durch Baugrenzen definiert. Das Baufenster ist für alle Grundstücke in dem Gebiet 16 m tief.
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Abb. 6: Ausschnitt aus dem zeichnerischen Teil der 14. Änderung des Bebauungsplans „Oberer Schel-
menäcker“ 1985.
(Quelle: Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Bad Schönborn-Kronau)

Eine Aufhebung des ursprünglichen Bebauungsplanes erfolgt nicht.

3.4. Rechtlich geschützte Gebiete und Objekte

Im Plangebiet bestehen keine Schutzgebiete der Natur und Landschaft sowie keine geschützten
Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler oder gesetzlich geschützte Biotope.

Ein Großteil der Gemarkung Kronau, darunter auch das Plangebiet, befindet sich im festgesetzten
Wasserschutzgebiet „ZV Gruppenwasserversorgung Hohberg“. Es gelten die Vorgaben der
Rechtsverordnung vom 01.12.1966.
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Abb. 7: Schutzgebiete.
(Quelle: LUBW, 2025)

4. Verfahren

Die 21. Änderung des Bebauungsplans „Obere Schelmenäcker“ erfolgt im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13a BauGB.

Gemäß § 13a BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die
Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenent-
wicklung) im beschleunigten Verfahren aufgestellt bzw. geändert werden, sofern die entspre-
chenden Kriterien des § 13a BauGB erfüllt werden.

Im vorliegenden Fall wird durch die Änderung des Bebauungsplans eine Maßnahme der Innen-
entwicklung in Form von Nachverdichtung angestrebt. Das Kriterium der Innenentwicklung wird
somit erfüllt.

§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB sieht weiterhin vor, dass die Bebauungsplan-Änderung im beschleunig-
ten Verfahren durchgeführt werden kann, wenn eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs.
2 BauNVO oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt ist von insgesamt weniger als 20.000 m²,
wobei Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen, sachlichen, räumlichen und
zeitlichen Zusammenhang aufgestellt wurden, mitzurechnen sind (Kumulationsregelung).

Im vorliegenden Fall umfasst der gesamte Geltungsbereich eine Größe von rund 4.521 m². Somit
liegt der Geltungsbereich deutlich unter dem Schwellenwert von 20.000 m². Das Kriterium der
zulässigen Grundfläche gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist somit erfüllt und eine Überprüfung
der Alternative des § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB ist hinfällig. Die „Kumulationsregelung“ des § 13a
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Abs. 1 S. 1 BauGB findet keine Anwendung, da sich kein Bebauungsplan im engen, sachlichen,
räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit diesem Bebauungsplan derzeit in Aufstellung
oder Änderung befindet.

§ 13a Abs. 1 Nr. 4 BauGB schließt das beschleunigte Verfahren aus, wenn durch den Bebauungs-
plan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, oder wenn gemäß § 13a Abs. 1
Nr. 5 BauGB Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten
Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begren-
zung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 S. 1 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImschG) zu beachten sind.

Bei der Änderung des Bebauungsplans wird keine Zulässigkeit eines UVP-pflichtigen Vorhabens
begründet. Weiterhin können eine Beeinträchtigung der vorgenannten Schutzgüter sowie, dass
bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Un-
fällen nach § 50 S. 1 BImSchG zu beachten sind, ausgeschlossen werden.

Folglich liegen die Voraussetzungen des § 13a BauGB zur Durchführung des beschleunigten Ver-
fahrens vor.

Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Um-
weltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs.
1 BauGB sowie einem Monitoring gemäß § 4c BauGB abgesehen.

5. Umweltbeitrag

Gem. § 1a BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur
und Landschaft zu minimieren und durch geeignete Maßnahmen auszugleichen.

Auch wenn gem. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB in Fällen des Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Eingriffe, die aufgrund der
Aufstellung eines Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB
vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten, was bedeutet, dass keine Ein-
griffs-/ Ausgleichsbilanz erforderlich ist, sind die Umweltbelange dennoch in die Abwägung ein-
zustellen.

Eine kurze Abhandlung zu den bei der Abwägung in Frage kommenden Auswirkungen auf die Be-
lange des Umweltschutzes ist nachfolgend zusammengefasst.
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Tab. 1: Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Belange des Umweltschutzes

Belange des

Umweltschutzes

Auswirkungen durch die Planung

Mensch und Gesund-
heit

Der Mensch und seine Gesundheit stellt ein eigenes Schutzgut dar. Hierbei
spielen neben den gesundheitlichen Aspekten auch gesellschaftliche und
soziale Faktoren des menschlichen Zusammenlebens eine Rolle. Im Rahmen
der Bauleitplanung wird der Mensch insbesondere durch Lärm und andere
Immissionen beeinflusst. Zudem sind die Wohnqualität sowie die Erholungs-
funktion von Bedeutung.

Die Bebauungsplan-Änderung hat zum Ziel eine maßvolle Nachverdichtung
auf horizontaler sowie vertikaler Ebene zu ermöglichen. Dafür werden die
Festsetzungen der überbaubaren Grundstücksfläche sowie der Geschossig-
keit angepasst.

Die Festsetzungen beeinträchtigen nicht die Qualität der Umgebungsbebau-
ung, sondern passen sich vielmehr an diese und den Bestand an. Es sind
demnach keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut
Mensch und dessen Gesundheit zu erwarten.

Pflanzen, Tiere und

biologische Vielfalt

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein innerstädtisches Gebiet, in dem
maßvolle Nachverdichtung zugelassen werden soll. Der überwiegende Teil
dieser Flächen ist bereits voll- oder teilversiegelt. Auf anderen Flächen befin-
det sich Vegetation. Um Sicherheit in Bezug auf den Artenschutz zu erlangen,
wurde im Plangebiet eine Artenschutzrechtliche Vorprüfung (ASVP) durchge-
führt. Bei der Begehung im November 2025 wurde Habitatpotenzial für Käfer,
Eidechsen und Vögeln festgestellt.

Es konnten keine Hinweise auf das dauerhafte Vorkommen von streng ge-
schützten Arten in den durch die Bebauungsplan-Änderung möglichen Be-
bauungsänderungen gefunden werden.

Unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse können auf Grundlage
der ASVP ausgeschlossen werden.

In Ergänzung zur Bauleitplanung gelten die artenschutzrechtlichen Bestim-
mungen des Naturschutzgesetzes, deren Einhaltung durch den Bauherrn im
Zuge der Ausführungen sicherzustellen ist.

Boden und Fläche

Der Boden ist ein wichtiger Bestandteil des Naturhaushaltes. In Bezug auf
das Schutzgut sind insbesondere seine Filter-, Puffer- und Stoffumwand-
lungseigenschaften und deren Beeinträchtigung bei Vorhaben von Bedeu-
tung. Eine Vorbelastung des Schutzgutes ist im überwiegenden Teil des Gel-
tungsbereichs durch bestehende Versiegelungen gegeben. Darüber hinaus
ist durch eine zusätzliche Bebauung und die damit verbundenen Abgrabun-
gen, Aufschüttungen, Verdichtung etc., mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

Mit der Bebauungsplan-Änderung werden die Baufenster vergrößert, sodass
hier An- oder Umbauten oder auch Neubauten in zweiter Reihe entstehen
können. Die horizontale Nachverdichtung bleibt dabei allerdings insoweit li-
mitiert, dass die derzeit schon geltenden GRZ von 0,4 weiterhin einzuhalten
ist.

Somit wird darauf geachtet, Nachverdichtungspotenziale nutzbar zu machen
und gleichzeitig die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden auf ein verträgli-
ches Maß zu beschränken.
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Belange des

Umweltschutzes

Auswirkungen durch die Planung

Wasser

Beim Schutzgut Wasser wird zwischen dem oberflächennahen Grundwasser
und den natürlich entstandenen Oberflächengewässern unterschieden.

Innerhalb des Plangebietes kommen weder anthropogen geschaffene noch
natürlich entstandene Oberflächengewässer vor. Auch befinden sich inner-
halb des Geltungsbereiches keine Überschwemmungsgebiete. Berührt wird
ein Wasserschutzgebiet, dessen Rechtsverordnung entsprechend zu beach-
ten ist.

Ein hoher Versiegelungsgrad führt zum nachhaltigen Verlust an Infiltrations-
fläche und damit verbunden zu einem erhöhten Oberflächenabfluss sowie
Verringerung der Grundwasserneubildung. Da die bereits festgesetzte Grund-
flächenzahl nicht verändert wird, wird keine zusätzliche Versiegelung ermög-
licht. Die Erweiterung der Baufenster eröffnet lediglich einen größeren Spiel-
raum für die Grundstücksbesitzer. Mit der Erhöhung der Geschossigkeit wird
eine Nachverdichtung ermöglicht, ohne weitere Flächen zu versiegeln.

Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut zu er-
warten.

Klima und Luft

Durch die Bebauungsplan-Änderung sind keine erheblichen Veränderungen
des bisherigen siedlungsklimatischen Qualitätsniveaus oder das übliche Maß
übersteigende Emissionen oder Erhöhungen der Lufttemperatur zu erwarten.

Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut zu er-
warten.

Landschaft

Das Plangebiet befindet sich in zentraler Lage Kronaus, inmitten des Sied-
lungsbereichs. Die bestehende Siedlungsfläche wird nicht weiter ausge-
dehnt. Die Bebauungsplan-Änderung ermöglicht eine Nachverdichtung des
bereits bebauten Bereichs.

Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut zu er-
warten.

Kultur- und Sachgüter
Keine negativen Auswirkungen zu erwarten.

Eine Betroffenheit liegt nicht vor.

Natura 2000 Gebiete
Es sind keine Natura 2000 Gebiete in unmittelbarer Nähe ausgewiesen.

Demnach sind hier keine Beeinträchtigungen bezüglich Gebietsschutz zu er-
warten.

Emissionen

Die Nutzungsart wird im Rahmen der Bebauungsplan-Änderung nicht ange-
passt. Der Geltungsbereich wird weiterhin als reines Wohngebiet ausgewie-
sen.

Demnach sind keine störenden Emissionen und somit auch keine Einschrän-
kungen zu erwarten.

Erneuerbare Energien

In Baden-Württemberg ist die Nutzung von PV-Anlagen auf Dachflächen bei
Neubauten verpflichtend. Hierfür besteht im Rahmen dieser Bebauungsplan-
Änderung nochmals ein Hinweis zur Gesetzgebung. Somit wird die Nutzung
von erneuerbaren Energien gefördert.
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Belange des

Umweltschutzes

Auswirkungen durch die Planung

Landschaftspläne und
sonstige Pläne

Für die Gemeinde Kronau besteht kein Landschaftsplan. Folglich steht die
Bebauungsplan-Änderung keinen Vorgaben entgegen. Auch weitere Pläne
sind nicht negativ betroffen.

Unfälle und Katastro-
phen

In der näheren Umgebung zum Plangebiet sind keine Gefahrenquellen oder
Störfallbetriebe vorzufinden. Somit sind hier keine Konflikte zu erwarten.

Wechselwirkungen
Die Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes werden
durch die Änderungen des Bebauungsplans nicht verändert. Eine Gefährdung
von Funktionen des Naturhaushaltes ergibt sich dadurch nicht.

6. Artenschutz

Bei der Realisierung von Bauvorhaben sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des seit
01.03.2010 geltenden Bundesnaturschutzgesetzes, insbesondere die Verbotstatbestände nach
§ 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG zu beachten. Bei Baumaßnahmen (z.B. Gebäudeumbau, Gehölzro-
dung, Freiflächenumgestaltung) sind rechtzeitig durch fachkundige Personen mögliche Vorkom-
men relevanter Arten zu beurteilen und bei vorhandenem Habitatpotenzial zu untersuchen sowie
die ggf. erforderlichen Artenschutzmaßnahmen durchzuführen. Dies gilt auch für Privatpersonen.

In einer artenschutzrechtlichen Vorprüfung wurde das vorhandene Habitatpotenzial bei einer
Vor-Ort-Begehung im November 2025 eingeschätzt. Dabei wurde Habitatpotenzial für Käfer, Ei-
dechsen und Vögeln festgestellt. Entsprechende Minimierungsmaßnahmen wurden daraufhin
definiert und als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen, Verbotstatbestände kön-
nen dabei ausgeschlossen werden.

7. Erläuterung der planungsrechtlichen Festsetzungen

7.1. Maß der baulichen Nutzung

7.1.1 Vollgeschosse und Geschossflächenzahl

Für den Geltungsbereich dieser Bebauungsplan-Änderung gilt nach aktuellem Bebauungsplan
für den gesamten Bereich maximal 1 Vollgeschoss. Diese Regelung ist nicht mehr zeitgemäß und
im Sinne der Innen- vor Außenentwicklung und einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden
wird für diesen Bereich die Grenze auf maximal 2 Vollgeschosse erhöht. So können eine Nach-
verdichtung in Form von Aufstockung realisiert oder direkt bei einem Neubau zwei Vollgeschosse
erbaut werden. Weiterhin sind bereits für die Wohnblöcke nördlich und östlich des Gebiets zwei
Vollgeschosse zulässig. Demnach kann mit dieser Erhöhung auch ein harmonisches Straßenbild
erzielt werden.
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Zusätzlich wird die Geschossflächenzahl von 0,5 auf 0,8 erhöht, um in Verbindung mit der Grund-
flächenzahl von 0,4 und der erhöhten maximalen Geschossigkeit eine angemessene Geschoss-
fläche realisieren zu können.

7.2. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen

Die Lage der baulichen Anlagen wird durch die Ausweisung überbaubarer Grundstücksflächen
mittels Baugrenzen im zeichnerischen Teil geregelt.

Baugrenzen dienen als Begrenzung, so muss die Bebauung nicht exakt auf der ausgewiesenen
Linie liegen, sondern ein Zurücktreten ist grundsätzlich möglich.

In der geltenden 14. Änderung des Bebauungsplans „Obere Schelmenäcker“ wurde entlang der
Gutenbergstraße eine Baulinie in 10,0 m Entfernung zur Straße hin festgesetzt. Die Baulinien
westlich und östlich des Bereichs liegen allerdings bei 4,0 m Entfernung. Warum damals die Bau-
linie für diesen einen Blockbereich zurückversetzt wurde, ist heute nicht mehr nachvollziehbar.
Um hier zukünftig eine einheitliche Bauflucht in der Gutenbergstraße zu erhalten, wird im Rahmen
der Bebauungsplan-Änderung die überbaubare Grundstücksfläche für den Geltungsbereich
Richtung Gutenbergstraße auf die Höhe der beschriebenen Baulinien erweitert. Um für die Be-
standsgebäude flexiblere Änderungs- und Erweiterungsmöglichkeiten offen zu halten, wird die
Baulinie in eine Baugrenze umgewandelt. Folglich sind Änderungen im Bestand nicht zwingend
auf der Baulinie umzusetzen, sondern lediglich innerhalb des Baufensters.

Für die seitlichen und rückwärtigen Abgrenzungen der überbaubaren Grundstücksflächen wer-
den weiterhin Baugrenzen gewählt. Dabei werden die bestehenden Baukörper weitestgehend be-
rücksichtigt und ein weiterer Puffer für mögliche An- oder Umbauten oder zusätzliche Neubauten
geschaffen. Insbesondere an den Eckgrundstücken kann so auch ein Lückenschluss Richtung
Süden geschehen. Die Grundstücke können somit effektiver genutzt und weiterer Wohnraum
kann geschaffen werden.

Für den gesamten Bereich sind die Baufenster der einzelnen Grundstücke als sogenanntes Bau-
fensterband angeordnet. So haben die Baufenster einheitliche Tiefen und Abstände zur erschlie-
ßenden Straße sowie zum weiteren rückwärtigen Bereich.

Die BauNVO ermöglicht die Errichtung von Garagen, Carports oder Nebenanlagen grundsätzlich
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster), soweit mit dem Landes-
recht vereinbar. Für ausreichend Flexibilität der Grundstückseigentümer wird im Rahmen dieser
Bebauungsplan-Änderung von dieser Regelung Gebrauch gemacht und schließt die Errichtung
von Garagen, Carports oder Nebenanlagen lediglich zwischen Baugrenze und Straßenbegren-
zungslinie aus, um Einschränkungen des Verkehrs durch zum Beispiel in den Straßenraum hinein
öffnende Garagentore zu vermeiden.
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7.3. Flächen oder Maßnahmen für Schutz, Pflege und Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft

Im Rahmen der durchgeführten artenschutzrechtlichen Vorprüfung ergaben sich Minimierungs-
maßnahmen, bei denen durch Einhaltung keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-4
BNatSchG zu erwarten sind.

So ist zum Schutz vorkommender Insektenlarven bei Fällung des Kirschbaums auf Flurstück 5904
der Stamm des Baumes auf dem Planungsgrundstück stehend zu lagern bis mögliche stammbe-
wohnende Insektenlarven nach der Metamorphose den Stamm verlassen haben.

Weiterhin sind bei Baubeginn, beim Aushub von Baugruben, abweisende Kleintierzäune aufzu-
stellen, um wandernde Mauereidechsen zu schützen. Diese Maßnahmen ist nur innerhalb der
Gelegezeit, das bedeutet zwischen Mitte Mai bis Anfang August, umzusetzen.

Ebenso sind erforderliche Gehölzrodungen nur außerhalb der Vogelbrutzeit zwischen Anfang Ok-
tober und Ende Februar durchzuführen, um das Eintreten des Tötungstatbestandes von Vögeln
zu vermeiden.

Durch nächtliche Beleuchtung werden nachtaktive Fluginsekten angezogen, wodurch sie ihre in
der Umgebung gelegenen Lebensräume verlassen. Die Lichtquellen können dabei schädlich für
Insekten sein oder diese zur leichten Beute für größere Tiere machen. Daher sind im Plangebiet
nur insektenfreundliche Außenbeleuchtungen zulässig. Diese zeichnen sich durch geringen UV-
und Blauanteil und insektendichte Gehäuse aus. In Versuchen zeigte solche Beleuchtung deut-
lich geringere Lockwirkungen auf nachtaktive Insekten. Darüber hinaus setzt der Bebauungsplan
fest, dass die Außenbeleuchtung technisch auf eine der Nutzung angepasste Zeitdauer zu be-
schränken ist. Dies kann durch z.B. Zeitschaltuhren, Dämmerungsschalter, Bewegungsmelder
gewährleistet werden. Ebenso sind die Leuchtkegel der Lampen in gerichteter Form auszuführen,
das heißt nach unten abstrahlend gezielt auf die Nutzflächen auszurichten. Die Festsetzung dient
der Verminderung der Störwirkung auf Mensch und Tier durch „Lichtverschmutzung“ in der na-
türlichen Dunkelheit.

Weiterhin stellt der Vogelschlag an Glas ein signifikantes Tötungsrisiko von Vögeln dar. Das Kol-
lisionsrisiko lässt sich durch Maßnahmen zum Schutz vor Vogelschlag deutlich reduzieren. Ein
Gefährdungspotenzial liegt bei ungeteilten Glasflächen ab 2 m² Größe und mehr als 50 cm Breite
vor (NABU, 2021). Dementsprechend greift die Festsetzung, nach welcher geeignete Maßnahmen
und Materialien gemäß dem Stand der Technik zu greifen sind, ab dieser Größenordnung.

Maßnahmen gemäß dem Stand der Technik umfassen insbesondere:

 Die Verwendung von Glas mit geringem Außenreflexionsgrad < 15 % (Schmid, 2016) zur
Reduzierung von Spiegelungen. Eine dadurch entstehende Durchsicht ist durch halb-
transparentes (bearbeitetes bzw. Gefärbtes) Glas, Folien oder Muster zu vermindern.

 Die ausschließliche Verwendung der hochwirksamen Muster, die durch genormte Flug-
tunneltests geprüft worden sind (Kategorie A der österreichischen Norm ONR 191040 zur
Verwendung im deutschsprachigen Raum).

 Einzelne Greifvogel-Silhouetten Fenstern sowie UV-Markierungen sind nach aktuellem Er-
kenntnisstand nicht ausreichend wirksam und somit ungeeignet (BUND, 2017).
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Zum aktuellen Stand der Technik siehe Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten
http://www.vogelschutzwarten.de/glasanflug.htm, Schweizerische Vogelwarte Sempach
https://wua-wien.at/natur-schutz-und-stadtoekologie/vogelanprall-an-glasflaechen.

8. Hinweise

8.1. Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen

Das Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW) ver-
pflichtet Bauherrinnen und Bauherren bei Neubau und bei grundlegender Dachsanierung eines
Gebäudes sowie beim Neubau von offenen Parkplätzen zur Installation von Photovoltaikanlagen
auf geeigneten Dach- bzw. Parkflächen.

Die Verordnung des Umweltministeriums zu den Pflichten zur Installation von Photovoltaikanla-
gen auf Dach- und Parkplatzflächen (PVPf-VO) trifft nähere Regelungen zum Vollzug dieser Ver-
pflichtung, insbesondere im Hinblick auf Flächeneignung und Mindestumfang der PV-Anlagen.

Auf die Bestimmungen des KlimaG BW und der PVPf-VO wird hingewiesen. Sie gelten für jeder-
mann und sind zu beachten.

8.2. Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke

Gemäß § 9 Abs. 1 LBO müssen nicht überbaute Flächen bebauter Grundstücke Grünflächen sein,
soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden. Gemäß § 21a
NatSchG sind Schotterungen grundsätzlich keine andere zulässige Verwendung im Sinne des § 9
Abs. 1 LBO

8.3. Abwasser- und Wasserversorgungsbeitrag

Bei Grundstücken, für die der Abwasserbeitrag bereits erhoben wurde und eine Erhöhung des
Maßes der baulichen Nutzung durchgeführt wurde, kann eine Nachveranlagung gemäß der aktu-
ell geltenden Fassung der Abwassersatzung (AbwS) der Gemeinde Kronau anfallen.

Bei Grundstücken, für die der Wasserversorgungsbeitrag bereits erhoben wurde, kann eine Erhö-
hung des Maßes der baulichen Nutzung zu einer weiteren Beitragspflicht nach der aktuell gelten-
den Fassung der Wasserversorgungssatzung (WVS) der Gemeinde Kronau führen.

Die jeweiligen Satzungen sind bei der Gemeindeverwaltung Kronau einsehbar.

8.4. Telekommunikation

Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom Technik
GmbH sind weiterhin zu gewährleisten.
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Die Telekom ist nach dem Grundstück-Nutzungsvertrag (GNV), ehemals gemäß Anlage zu § 45a
Telekommunikationsgesetz (TKG) bzw. nach der Grundstückseigentümererklärung (GEE) berech-
tigt, das Grundstück für die Unterbringung von Hausanschlussleitungen zu nutzen.

Nach diesen Regelungen ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, die Kosten für die in seinem
Interesse erforderliche Änderung an der Hauszuführung zu tragen.

Für einzelne Gebäudeanschlüsse sollten sich die zukünftigen Bauherren mit dem Bauherrenbe-
ratungsservice in Verbindung setzen, die Kontaktdaten lauten:

Tel. +49 (0)800 3301903 (Gebührenfrei)
Web: https://www.telekom.de/bauherren
Es wird ebenfalls daraufhin hingewiesen, dass der Rückbau des bestehenden Anschlusspunktes
auf dem Grundstück über den Bauherrenservice zu beantragen und nur durch deren Auftragneh-
mer statthaft ist.

Jedwede eigenmächtige Veränderung an Telekommunikationslinien, wie z.B. Umbau- oder Rück-
bauarbeiten, kann strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen und mit einer Freiheitsstrafe
geahndet werden, siehe Strafgesetzbuch § 317.

8.5. Denkmalschutz

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Ge-
meinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Kno-
chen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.)
sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhal-
ten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Zu-
widerhandlungen werden gem. §27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung
und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bau-
ablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt wer-
den.

8.6. Geotechnik

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet
sind, sowie mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrun-
des ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können dort zu zusätzlichen bautechni-
schen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B.
zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Grün-
dungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrund-
untersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfoh-
len.
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8.7. Wärmepumpen

Es wird daraufhin gewiesen, dass - sofern Wärmepumpen errichtet werden sollen und nachdem
diese Lärmemittenten darstellen - diese ebenfalls unter die Vorgaben der TA Lärm fallen. Spätes-
tens in Baugenehmigungsverfahren ist die Stellung von Wärmepumpen an den jeweiligen Gebäu-
den darzulegen und deren Schallemissionen zu beurteilen. Das Landratsamt Karlsruhe ist im
Rahmen des dazugehörigen Anhörungsverfahrens Träger öffentlicher Belange für eine fachtech-
nische Stellungnahme zu beteiligen.

8.8. Abfallrecht

Im Rahmen der Beantragung eines konkreten Bauvorhabens ist gem. § 3 Abs. 3 und 4 des Landes-
Kreislaufwirtschaftsgesetzes dem Landratsamt Karlsruhe -Amt für Umwelt und Arbeitsschutz-
ein Abfallverwertungskonzept für Bodenaushub ab einem Anfall von 500 Kubikmeter vorzulegen.
Die Vorlage eines Abfallverwertungskonzepts ist auch erforderlich, soweit der (Teil-) Abbruch be-
stehender Anlagen (Gebäude, Straßen, Wege, Parkplätze etc.) im Rahmen der verfahrenspflich-
tigen Baumaßnahme erfolgt.

Die Formulare hierfür stehen in der neuen Version mit Stand 01.08.2023 bei der LUBW als Link
bereit und sind über das Baurechtsamt einzureichen (https://www.lubw.baden-wuerttem-
berg.de/documents/10184/926515/20230801_Abfallverwertungskonzept-Endfassung_Ver-
sion+2.pdf/b05e5a32-b58a-49c9-67b0-6cb0239c7f49?t=1690380737172).

Grundsätzlich ist die Erzeugung von Abfällen zu vermeiden. Der Anfall von Bodenaushub als Ab-
fall ist so gering wie möglich zu halten (z. B. durch Erdmassenausgleich entsprechend den bo-
denschutzrechtlichen Vorgaben). Sollten dennoch Abfälle anfallen, sind diese entsprechend den
abfallrechtlichen Anforderungen ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten. Dies gilt auch für
z.B. „übrig gebliebenen Aushub“. Dieser ist vorrangig einer Verwertung zuzuführen. Erst wenn
diese nachweislich nicht möglich ist, kann eine Beseitigung (Erddeponie) erfolgen. Es ist zu be-
achten, dass Beseitigungsabfälle andienungspflichtig sind.

Hinsichtlich sowohl der Entsorgung als auch dem Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen
(Bauschutt, Recyclingmaterial, Bodenaushub) in technischen Bauwerken wird auf die Vorgaben
der Ersatzbaustoffverordnung verwiesen. Die ErsatzbaustoffV ist für die Verwendung von Ersatz-
baustoffen in technischen Bauwerken unmittelbar anzuwenden. Ausnahmen vom Anwendungs-
bereich sind in § 1 Abs. 2 ErsatzbaustoffV aufgelistet.

Da sich das Planungsgebiet in einem Wasserschutzgebiet befindet, ist die Verwendung von Er-
satzbaustoffen grundsätzlich gem. § 22 Ersatzbaustoffverordnung voranzeige- und dokumentati-
onspflichtig gegenüber dem Landratsamt Karlsruhe -Amt für Umwelt und Arbeitsschutz-.

8.9. Niederschlagswasserbewirtschaftung

Der gesamte Geltungsbereich ist an eine Mischkanalisation angeschlossen.

Gemäß § 55 (2) WHG soll das Niederschlagswasser von Grundstücken ortsnah versickert oder
direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer
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eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vor-
schriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

Um den Forderungen des WHGs gerecht zu werden, sollen zumindest alle Möglichkeiten zur Re-
genwasserbewirtschaftung und damit zur Minimierung der Einleitungswassermengen in die öf-
fentliche Kanalisation ergriffen werden.

Im Rahmen von Neubauten werden daher folgende Maßnahmen empfohlen, z.B.:

 Herstellung von Gründächern
 Muldenversickerung von Niederschlagswasser über die belebte Bodenzone vorhandener

Grünflächen auf den Privatgrundstücken

Niederschlagswasser wird schadlos beseitigt, wenn es flächenhaft oder in Mulden auf mindes-
tens 30 cm mächtigen bewachsenen Boden in das Grundwasser versickert wird. Damit auf den
privaten Grundstücken eine schadlose Versickerung des Niederschlagswasser stattfinden kann
muss ausreichend Fläche für eine oberirdische Versickerungsanlage vorhanden sein bzw. von
Bebauung freigehalten werden.

Die Verordnung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr über die dezentrale Beseitigung von
Niederschlagswasser (Niederschlagswasserverordnung) ist zu beachten.

Es sollte im Vorfeld überprüft werden ob die Boden- und Grundwasserverhältnisse eine schad-
lose Versickerung des Niederschlagswassers ermöglichen.

Für die schadlose dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser in Wohngebieten ist keine
wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Die Darstellung der schadlosen Versickerung des Nie-
derschlagswassers ist Bestandteil des Entwässerungsgesuch und mit den Bauantragsunterlagen
einzureichen. Als Planungshilfe für Planer und Bauherren ist der Informationsflyer „Versickerung
von Niederschlagswasser in Wohngebieten“ des Landratsamt Karlsruhe, Amt für Umwelt und Ar-
beitsschutz zu beachten.

8.10. Stromversorgung

Die Stromversorgung für das Gebiet kann voraussichtlich aus dem bestehenden Versorgungsnetz
der Netze BW GmbH erfolgen. Ob und in welchem Ausmaß ggf. eine Netzerweiterung erforderlich
ist, kann erst festgelegt werden, wenn der elektrische Leistungsbedarf dieses Bereiches bekannt
ist. Das Stromversorgungsnetz wird als Kabelnetz ausgeführt.

Für die Stromversorgung wichtige Versorgungseinrichtungen wie z. B. Kabelverteilerschränke
dürfen auf als nicht überbaubar ausgewiesenen Flächen errichtet werden. Diese sind zum aktu-
ellen Planungsstatus in Art und Anzahl noch nicht bekannt.

Vor Ausschreibung der Ausführung wird ein Koordinierungsgespräch mit sämtlichen Versor-
gungsträgern empfohlen.

Die Herstellung des elektrischen Versorgungsnetzes erfolgt durch ein von der Netze BW GmbH
beauftragtes, qualifiziertes Unternehmen. Bei der Ausführungsplanung ist der hierfür erforderli-
che zeitliche Aufwand bei der Netze BW GmbH zu erfragen und im Bauzeitenplan zu berücksich-
tigen.
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Zur Vermeidung von Schäden an bestehenden Versorgungsleitungen sind die Baufirmen dazu an-
gehalten rechtzeitig vor Baubeginn die entsprechenden Lagepläne bei der Netze BW GmbH an-
zufordern und einzuholen.
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